
  
  
  
  
Infoblatt: Grundsicherung  
  
  
Soziale Leistung zur Sicherstellung des Lebensunterhalts für Personen, die durch Alter 
oder Erwerbsminderung auf Dauer aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind und 
ihren Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten können.   
  
Berechtigte Personen:    
  
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII erhält:  
  
1. Wer das 65. Lebensjahr vollendet hat  
2. Wer das 18. Lebensjahr vollendet hat und dauerhaft nicht erwerbstätig sein 

kann (auch nicht mindestens 3 Stunden)  
  
Allgemein erforderliche Formulare bzw. Unterlagen:  
  
1. Antrag auf Grundsicherung  
2. Personalausweise bzw. Pässe aller Familienmitglieder   
3. Vollständige Nachweise über vorhandenes Einkommen und Vermögen (z.B. 

Lohnabrechnung, Sparbücher, Sparverträge, Kontoauszüge der letzten 3 
Monate, Kapital –Lebensversicherung)   

4. Mietbescheinigung bzw. bei Eigentümern Nachweise über die Höhe der 
monatlichen Belastung   

5. Krankenversicherungskarte  
  
Je nach Einzelfall erforderliche Formulare bzw. Unterlagen:   
  
1. Schwerbehindertenausweis   
2. Nachweis der Erwerbsminderung (z. B. ärztliche Atteste, 

Untersuchungsbefunde)  
3. Rentenbescheid  
4. Aufhebungsbescheid der Lahn-Dill-Arbeit GmbH (Arbeitslosengeld II)   
  
  
  
Sachbearbeiter:    
  
Herr Saad  
Tel.: 02771/896-210  
b.saad@dillenburg.de 
Bahnhofsplatz 1  
35683 Dillenburg   


